
 

GEMEINDE BOTTMINGEN 

 
 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung 
12. Dezember 2018, 20.00 Uhr, Aula Schulhaus Burggarten 
 

 
 
1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.6.2018 wurde einstimmig genehmigt. 
 

2. Die Finanzperspektiven für die Planjahre 2019 bis 2023 wurden zur Kenntnis genommen. 
 
3. Das Budget 2019 wurde in der Schlussabstimmung einstimmig genehmigt. 
 

Anlässlich der Detailberatung stellte Anton Mathis den Antrag, die geplante Ersatz-
beschaffung des Kommunalfahrzeuges «Holder 240» (CHF 130'000) zurückzuweisen und die 
Beschaffung eines Fahrzeuges mit alternativem Antrieb zu prüfen bzw. zu beantragen. Der 

Antrag wurde mit 36 zu 34 Stimmen von der Versammlung abgelehnt. 
 

4. Der Mutation der «Schutzkategorie» betr. die Parzelle Nr. 484 (Schulstrasse 4), 
Teilzonenplan Ortskern wurde einstimmig zugestimmt. 

 
5. Der Mutation «Aufhebung Siedlungstrenngürtel» betr. die Parzelle Nr. 3574 (Neu-

mattstrasse), Zonenplan Siedlung wurde einstimmig zugestimmt. 

 
6. Dem Erwerb des «MiBo-Hauses», Liegenschaft Therwilerstrasse 2 (Baurechts-

parzelle Nr. 4207) für max. CHF 1.39 Mio. sowie der Aufhebung des Baurechts wurde 
einstimmig zugestimmt. Der Gemeinderat ist mit der Regelung der Details beauftragt 
worden. 

 
 

Es haben 92 Stimmberechtigte an der Versammlung teilgenommen. 
 
 
13. Dezember 2018 Gemeindeverwaltung Bottmingen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Für eine allfällige Beschwerde wird auf die massgebenden Bestimmungen von §§ 172 ff. des kantonalen Gemeindegesetzes (GG; 
SGS 180) verwiesen: Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss § 172 Abs. 1 GG innerhalb von 10 Tagen seit 
Beschlussfassung schriftlich und begründet Beschwerde beim Regierungsrat erhoben werden (§ 175 Abs. 1 GG). Wird eine 
Missachtung der Rechte der Stimmberechtigten geltend gemacht (§ 175 Abs. 2 GG), so sind die Fristen gemäss § 175 Abs. 2 GG zu 
beachten. 


